


Öffentliche Bekanntmachung 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 
Dezernat 33 - Ländl iche Entwicklung, Bodenordnung -

FLURBEREINIGUNG Erftaue-Gymnich 
Az .: - 33.42 - 5 07 03 -

Ladung zur: 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 

1. Offenlegungstermin
2. Anhörungstermin

50667 Köln, den 13.11.2019 
Zeughausstr. 2 - 10 
Tel.: 0221/147-2033 

In der Flurbereinigung Erftaue-Gymnich finden die nachfolgenden Termine statt, zu denen die 
Beteiligten eingeladen werden. 

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 

Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue-Gymnich hat die Bezirksregierung Köln als Flur
bereinigungsbehörde den Flurbereinigungsplan endgültig aufgestellt. Er fasst gemäß § 58 
Abs.1 Flurbereinigungsgesetz [FlurbG] in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 
(BGBI. 1 S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. 1 S. 2794), die Ergeb
nisse des Flurbereinigungsverfahrens zusammen und bestimmt, wie das Flur
bereinigungsgebiet tatsächlich und rechtlich neu gestaltet wird. 

1. Offenlegungsterm in

Der Flurbereinigungsplan (Textteil, Nachweise und Karten) wird gemäß§ 59 Abs. 1 FlurbG für 
die Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) ausgelegt am 

Freitag. den 20.12.2019 
von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

bei der Bezirksregierung Köln, Dienststelle: Börsenplatz 1, 50667 Köln, Zimmer B 1090 

In dieser Zeit stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde (Bezirksregierung Köln, Dezer
nat 33) zur Erteilung von Auskünften zur Verfügung. 
Die Beteiligten können in diesem Termin den Antrag stellen, sich die neue Feldeinteilung in der 
Örtlichkeit anzeigen und erläutern zu lassen. 

Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG als Teilnehmer die 
Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 
und gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG die Neben beteiligten. Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereini
gungsverfahrens zählen: 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereini
gungsverfahren betroffen werden;

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öf
fentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden
(§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich
zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken o
der von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grund
stücke beschränken;

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG);

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und §
106 FlurbG)





https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/form_vollmacht.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/gymnich/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf


BE KANN 

MACH UN 

Herr Bardhi Mehmedi 

Letzte bekannte Anschrift: 

Gymnicher Hauptstraße 33 

50374 Erftstadt 

der Stadt 
Erftsta1t 

Nr. �S(A 3.

wird hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass der für ihn bestimmte Bescheid 

der Feuerwache Erftstadt vom 04.11.2019 unter der 

Fahrtnummer 20196103 / 2019 

in der Feuerwache Erftstadt, Gustav-Heinemann-Straße 1, 50374 Erftstadt, 

während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden kann. 

Der v. g. Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 

bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 

sind. 

12. 2019

Ern er 

ürgermeister) 




